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Cörentafel
Huf dem felde der cyre

Reis
Karl freund,  Sohn deS Mbgliedes

SchuhmachermeisterK.Freund, Hadamar.
Ehre seinem Andenkens

Mildem ft fernen KreuzI.Klaffe
wurde ausgrzeidbnet:

Leutnant Karl Stephani,  Sohn de»
Mirglicdes Max Stephani, Biedenkopf.

Gewerblich-technische Bücherei
des Geroerbevereins für Nassau
mit Lesesaal und Auslage der Patentschriften.

Wiesbaden»  Rheinstrahe 42.
Oe ffnungs zeiten : Täglich mit Aus¬

nahme von Samstags , nachm, von 3—8 llhr.

öewcrvUchez Umcmchttwctcn.
Unter Bestätigung des Herrn Regie¬

rungspräsidenten wurden die Gewerbe-
lehrerinnen
Fräulein G e r d a R u n g e an der Mädchen-

fortbUdungsschule in Dillenburg und
Fräulein Helena Jordan  an der

Mädchenfortbildnngsschule in Wetlburg
einstweilig angestellt.

vcr MchUkvc ZufammcntGlub dez
Vandwcrk5 and nie er fguung

von ZwÄiMinnungm.
Der große Lehrmeister Krieg hat ein¬

dringlicher, als dies früher geschah»die For¬
derung an das deutsche Handwerk gestellt,
sich fachlich znsammenzuschlicßen, NM den
schweren, wirtschaftlichen Kampf durch ge¬
meinsame Arbeit leichter bestehen und der
Notlage, in die das Handwerk durch den
langen Krieg geraten ist, leichter begegnen
zu können. Zu Beginn des Krieges hat sich
der fachliche Zusammenschluß des Hand¬
werks zunächst als ganz besonders notwen¬
dig erwiesen, um das Handwerk an den
großen Aufträgen für Hecrcszwecke beteili-
Ven zu können) nunmehr Kommen hinzu die

nahmen für die Zeit der Uebergangswirt-
schaft. In den Spalten unserer Zeitschrift
wurde bei jeder Gelegenheit auf die Not¬
wendigkeit des fachlichen Zusammenschlusses
hingewiesen und der Zweck derselben oft
genug dargelegt unter dem Hinweis auf alle
anderen Bernfsstände , die eine Jachorgani¬
sation längst besitzen.

Für den fachlichen Zusammenschluß des
Handwerks kormnen folgende Formen in
Frage : Die freie Vereinigung , die Genossen¬
schaft und die Fachinnung ) unter der letz¬
teren unterscheidet man freie und Zwangs¬
innungen . Alle diese Organisationsformen
können den Zweck des fachlichen Znsammen-
schlusses zur gemeinsamen Förderung des
betreffenden Handwerkszweiges bei sach¬
dienlicher Führung und ernster Arbeit er¬
reichen) aber es muß geprüft werden, welche
Form für den beabsichtigten Zweck die
günstigste ist.

Im hiesigen Bezirk hat der fachliche Zu¬
sammenschluß im Handwerk bis zur Zeit
vor Beginn des Krieges mit Ausnahme der
beiden Städte Frankfurt und Wiesbaden
außerordentlich schwer Eingang gefunden.
Während in diesen beidenSiädten dieMehr-
zahl der Handwerkszweige fachlich organi¬
siert war , bestanden in den ländlichen Be¬
zirken nur vereinzelt Fachvereinignngen
oder Innungen und noch seltener Genossen¬
schaften. Die Gewerbevereine, die in allen
namhaften Orten des hiesigen Bezirks be¬
stehen, können nur die Förderung von
Handwerk und Gewerbe nach gemeinsamen
Gesichtspunkten, wie sie in den Satzungen
des Gcwerbevcreins für Nassau und der
von ihm gebildeten Kreisverbände für Hand¬
werk und Gewerbe sestgelegt sind, verfolgen
und den einzelnen Handwerkszweig mir
insoweit besonders berücksichtigen, als dies
im Interesse des ganzen Ge werbe stan des
liegt . Die besondere Förderung des einzel¬
nen Handwerkszwciges muß durch eine fach¬
liche Organisation geschehen, die aber zweck¬
dienlich mit der gesamten Organisation des
Handwerks und Gewerbes in engster Ver¬
bindung steht, wie dies in den Satzungen
der Kreisverbünde , die eine Zusammen¬
fassung der Organisation des Handwerks
und Gewerbes zu einer wirkungsvollen
Arbeitsgemeinschaft darstellen soll, zum
Ausdruck kommt.

Der Zentralvorstand des Gewerbevcr-
eins für Nassau hat in den ersten Kriegs-
jahren versucht, durch Gründung von Fach-
vereinignngen innerhalb der Kreise den
notwendigen fachlichen Zusammenschluß zu
bewirken . Allein der Versuch schlug größ¬
tenteils fehl, weil .es nicht gelingen wollte,
an freie Fachvereinignngen Lieferungsanf-
tväge zu vergeben, sondern man forderte ge¬
nossenschaftlichen Zusammenschluß. Wohl
gelang cs ans diesem Wege, Genossenschaften
in Form von Liefernngsgenossenschaftenzu
gründen , aber sic tr >gen fast alle die Merk¬
male der Kriegsgründung an sich, nndnvcnn
es nicht gelingt, sie ans eine breitere Grund¬
lage zn stellen, so werden viele mit dem
Ende der Krtegsliefernngen auch ihr Ende

erreicht haben . Neben der Bildnngsfrage
liegt in dem genossenschaftlichen Zusammen¬
schluß für manchen Handwerkszweig das
einzige Heil für sein weiteres Fortkommen
und für den wirtschaftlichen Aufschwung
ferner Glieder . Die Pflege des genossen¬
schaftlichen Zusammenschlusses darf daher
nie aus dem Auge verloren werden) denn
diese fachliche Organisationsform ist für die
wirtschaftliche Förderung des Handwerks
von größter Bedeutung . Es wird aber nie
möglich sein, die sämtlichen Berussgenossen
eines Handwerkszweiges innerhalb eines
bestimmten Bezirks in einer Genossenschaft
zn vereinigen , und das ist auch nicht der
Zweck einet? Genossenschaft.

Zur wirkungsvollen Durchführung der
Hilfsmaßnahmen für das Handwerk in der
Zeit der Uebergangswirtschaft scheint aber
ein möglichst lückenloser fachlicher Zusam¬
menschluß des Handwerks ganz besonders
notwendig zu sein. Wenn auch die Nohstosf-
versorgnng in der weiteren Kriegs- und
Uebergangswirtschaft nicht beschränkt wer¬
den kann auf das fachlich organisierte Hand¬
werk, sei es in Genossenschaften, Innungen
oder Fachvereinigungen , sondernjeder
Handwerker nach Maßgabe der
Verhältnisse . in gleichem Maße
berücksichtigt werden muß und
auch werden wird,  so dürfte doch die
Rohstoffversorgung eine leichtere sein, wenn
sich die maßgebenden Stellen ans eine fest¬
gefügte Organisation stützen können. Für
die Leim- und Klebstoffversorgung wurde
"ne Organisationsform bereits geschaffen,
und es bestand die Absicht, diese weiter aus¬
zugestalten für die übrige Rohstoffversor¬
gung . Die Erwägungen darüber sind aber
noch nicht zum Abschluß gelangt. Die Ver¬
handlungen darüber sind zwischen den maß¬
gebenden Stellen , insbesondere dem Deut¬
schen Handwerks - und Gewerbe-
kammertag und dem Bund derRe-
z « gsv ereinigungen deutscher
G e w e r b s z w e i g e noch im Gange. Wie
die Rohstoffversorgung des Handwerks im
einzelnen organisiert wird und rvelcheUntcr-
organisationen dafür notwendig sind, steht
heute noch nicht fest. Aber diese Nntervrga-
nisationen dürften in der notwendigen
Form umsoleirbter zn bilden sein, je mehr
der fachliche Zusannnenschluß des Hand¬
werks vorher bereits erfolgt ist, und dieser
muß daher mit allen Mitteln angestrebt
werden in einer Form , die den örtlichen Ver¬
hältnissen und den Bedürfnissen des einzel¬
nen Handwerkszweiges entspricht.

Die Handwerkskammer Wiesbaden ist
aufgrund dieser Erwägungen zur Zeit eif-
rigst bemüht , die Handwerker des hiesigen
Bezirks , soweit dies noch nicht geschehen ist,
zu Zwangsinnungen  zusammenzu¬
schließen. Es sollen jeweils innerhalb eines
Kreises ftir bestimnite Handwerkszweige,
für die der fachliche Zusammenschlußganz
besonders notwendig ist, Zwangsinnungcn
gebildet werden . Die vorbereitenden Be¬
sprechungen haben in von der Handwerks-
kammer einbernfenen Versammlungen un¬
ter Zuziehung der Vorstände nnd Geschäfts--
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führer der Kreisverbände in fast aßen
Streifen des Bezirks bereits statigefnnden,
und cs handelt sich jetzt darum , die Hand¬
werker zur Errichtung von Zwangsinnmi-
gen zu gewinnen . Die Zweckmäßigkeitder
Bildung von Zwangsinnungen muß seitens
der Handwerker eingchend geprüft werden,
che sic zu dieser Orgauisativnssorm schreiten.
Es ist daher zeitgemäß, etroas über die
Zwaugsinnungen zur allgemeinen Aufklä¬
rung an dieser Stelle zu bringen.

Alle Zwangsinnttnaen sind Körper,Has¬
ten des öffentlichen Rechts, deren Errichtung,
Ausgabe und Verwaltung nach Maßgabe
der Gewerbeordnung gesetzlich geregelt ist.
Entsprechend der ihnen verliehenen Rechte
und ihrer Aufgabe als Organe der klein-
gewerblichen Selbstverwaltung unterstehen
sie in weitgehendem Maße der Staatsauf¬
sicht. Die Handwerkerinnungen bilden den
Unterbau für die Handwerkskammer , der
sie gleichfalls unterstellt sind, indem sie die
Verpflichtung haben, den von der Hand¬
werkskammer innerhalb ihrer Zuständig¬
keit erlassenen Anordnungen Folge zu
Itiftdt*

Die gesetzlichen und pflichtmätzigen Auf¬
gaben aller Innungen sind folgende:
(§ 81a' G. O.)
1. Die P ' lege des GcinenlgeisteS sowie die

Aufrechterhaltung und Stärkung der
Standesehre unter den JnnnngSmit-
gliedern;

2. die Förderung eines gedeihlichen Ver-
hältnisscs zwischen Meistern undGesellen
sowie die Fürsorge für das Herbergs¬
wesen und den Arbeitsnachweis;

3. die nähere Regelung des Lchrlings-
weseuö und die Fürsorge für die tech¬
nische, gewerbliche und sittliche Ausbil-
diitig der Lehrlinge . vorbehaltlich der Be-
stiinmnngen der§8 I03e, 126 bis 132aG.O

4. die Entscheidung bestimmter Streitig¬
keit eu zwischen den Innungsmitgliedcrn
und ihren Lehrlingen.
Neben diesen p f l i cht m ä ß i g e n Aus¬

gaben sind die Innungen befugt, ihre Wirk-
samleit ans andere, den Jnnnngsmitgliedern
gemeinsame gewerbliche Interessen als die
oben bezeichneten ausziidehnen . Dazu ge¬
hören : Veranstaltungen zur Förderung der
technischen, gewerblichen und siitlichen Aus¬
bildung der Meister , Gesellen und Lehrlinge,
Errichtung von Schulen, Veranstaltung von
Gesellen- und Meisterprüfungen , Errichtung
von Kassen zur Unterstützung in Fällen der
Krankheit, des Todes , der Arbeitsunfähig¬
keit, Einrichtimg von Schiedsgerichten. Den
freien Inn  u nge » steht es außerdem
zu, gemeiuschtistlicheGeschäftsbetriebe zur
Förderung des Gewerbebetriebs der Jn-
wungsmitaliedcr einzurichten, während dies
den Zwangsinnungen  in 8 100n
Abs. 2. G. £ . grundsätzlich untersagt ist; zu¬
gleich aber ist denselben die Anregung und
Unterstützung von Gcuvssenschastsbetrieben
ihrer Mitglieder nahegelegt worden.

Die Z w a n g s i u n u n g , die stets nur
eineHandmerkersachinnung sein kaun.unter-
scheidet sich von den freien Innungen der
Hauptsache nach dadurch, daß nach gesetz¬
mäßiger Errichtung derselben sämtliche Ge¬
werbetreibende des Bezirks , für ivelchen
dir Zwangsinnung errichtet ist, der Zwangs-
innnng auzugrhören haben, soweit sie das
gleiche Handwerk oder verwandte Handwerke
ausüben . Die Errichtung einer Zwangs-
Innung wird durch die höhere Verwaltungs-
behövde tNegierungspräsident ) angeordnet
auf Antrag beteiligter Gewerbetreibender,
wenn *
1. die Mehrheit der beteiligten Gewerbe

treibenden der Cinsühruug des Beitritts
zwanges znstimmt,

2. der Bezirk der Innung so abgegrenzt ist.
daß kein Mitglied durch die Entfernung
seines Wohnorts vom Sitze der Innimg
behindert wird , am Jnuungsleben teil
zn nehmen und die Innnngseinrichtnu
gen zn benutzen, und

3. die Zahl der im Bezirke vorhandenen
beteiligten Handwerker zur Bildung
einer leistungssahigenJnnmig ansreicht-
Um sestzustellen, ob die Mehrheit ;n-

stimint, hat die höhere Verwaltungsbehörde
die beteiligten Gewerbetreibenden durch
ortsübliche Bekanntmachung oder besondere
Mitteilung zu einer Acnßernng für oder
gegen die Einführung des Beitrittszwanges
anszusoridern. Bei der Abstimmung ent¬
scheidet die Mehrheit derjenigen , die sich an
derselben beteiligt haben.

Die Verfügung , durch welche die Anord¬
nung der Errichtung einer Zwangsinnung
getroffen wird , muß den Zeitpunkt des Ein¬
tritts ihrer Wirksamkeit bezeichnen und den
Namen und Sitz der Innung , die Abgren-
zung ihres Bezirks und die Bezeichnung
derjenigen Gewerbe, für welche sie errichtet
ist. Die Veröffentlichung erfolgt durch Be¬
kanntmachung im Amtsblatt.

Gegen den Erlaß der Anordnung oder
deren Versagung sieht den beteiligten Ge¬
werbetreibenden binnen vier Wochen die
Beschwerde am die Landeszentraibehördr
(Minister für Handel und Gewerbe) zn,
welche endgültig entscheidet.

Wie die freien Innungen , so entstehen
auch die ZivangLinniiugeii erst mit der
Rechtsverbindlichkeit der Innuugssatzungen,
also mit der Genehmigung derselben Lurch
die höhere Perwaltnna -Sbehörde beziehungs¬
weise mit dem von dieser festgesetzten Zeit¬
punkt. Die Fnnungssntzunger , sind von den
Gründern der Zwangsinnung bei der höhe¬
ren Verwaltungsbehörde zur Genehmigung
cinzurcichen. Die Satzungen sind den Be¬
teiligten in geeigneter Weise zur Kenntnis
zn bringen.

Als Mitglieder gehören der Zwongs-
innung alle diejenigen an, welche das Ge¬
werbe, wosiir die Innung errichtet ist, als
stehendes Gewerbe selbständig betreiben
Ausgenommen sind diejenigen , die das Ge¬
werbe fabrikmäßig betreiben ; jedoch sind
diese berechtigt, der Zwangsinnung mit Zu-
stiminnng der Jnnungsvcrsamrnlung vei-
zutreten . Wesentlich für die Zwangsinnnn-
gen sind die Bestimmungen der §§ lOOo bis
lOQt. Der alljährliche Haushaltsplan und
die Fahrest echnnn gen sind der Anssichtsbe¬
hörde (in Stadtkreisen der Magistrat , sonst
der Landrat ) einzureichen- Die von der
Innung erlassenen Vorschriften zur nähe¬
ren Regelung des Lehrlingswesens bedür¬
fen der Genehmigung der höheren Verwal¬
tungsbehörde Die Zwangsinnung
darfihre Mitglieder in der Fest-
setzung der Preise ihrer Waren-
oder Lei st ungen oder in der An -
nohmevonKunürnnichtbeschrän-
ken ; entsprechende Beschlüsse
sind ungültig.  Die Auslösung einer
Zwangsinnung geschieht durch die höhere
Verwaltungsbehörde ans Grund eines Be¬
schlusses der Junungsversammlnng . Zur
Giltigkeit deS Beschlußes ist erforderlich:
I . daß er von einem Viertel der Innungs-

Mitglieder bet dem Vorstände beantragt
worden ist,

3. daß die Einladung zn der betr . Innungs-
versammlnug mindestens vier Wochen
vorher ordnungsmäßig ergangen ist. und

9. daß drei Viertel der Innungsmitglieder
dem Anträge zusammen.
Aus diesen kurzen Leitsätzen für die Er¬

richtung von Zwangsinnungen geht hervor,
daß für diese tiejeinschneidendc, eng begren¬
zende Bestinnnnngen bestehen, so daß die
Bewegungssveiheit innerhalb derselben eine
sehr geringe ist. Fttrdiewirtschaft-
liche Förderung des Handwerks
- also Förderung der geschäft¬
liche n Interessen — ,die heute im
Vordergründe stehen müssen,
können Zwangsinnnngen fast
n i cht s l e i st e ii ; de n n b i e dazu not¬
wendigen Maßnahmen stefien im
Gegensatz znden  g e se tzl i chen B e -
sti m mu  n g en . ES dürste daher wohl zu

prüfen sein, ob man der pflichtmäßigen
Aufgaben der Zwangsinnung wegen —
denn nur diese tonnen Heute das Hauptge¬
biet der Betätigung sein, da die weiteren Be¬
fugnisse einer Zwangsinnung bereits in
anderer Weise getätigt werden — zur Bil¬
dung einer solchen schreiten soll, oder ob es
nicht zeitgemäßer ist, eine freiere Form des
sachlichen Zusammenschlusses zu wählen.
Zu einer Zrvaugsorganisation dürste man
in der Siegel in heutiger Zeit nur dann
schreiten, wenn ein sachlicher Zusammen¬
schluß lückenlos  notwendig ist und ein
solcher auf freier Grundlage sich nicht er¬
reichen läßt . Auchwärezubedenken,
ob cs ratsamist , inheutiger Zeit,
wo viele Handwerker im Kriegs¬
dienste stehen , über d i e 5kö p f e d e r
Kriegs teilnehmer hinweg eine
Zwangsorganisation zu grün¬
den.  Schließlich muß auch erwogen wer¬
den, ob sich durch Zwangsinnungen » die
sich über einen ganzen Kreis erstrecken, eine
lebhafte Jnnungstätigkeit erzielen läßt;
denn auch aus Zwangsinnungen kann nur
etwas Gedeihliches hervorgehen, wenn in
denselben ernstlich gearbeitet wird , wenn
alle Glieder mit lebendigem Interesse sich
beteiligen und die richtigen Männer an die
Spitze berufen werden . Zweifellos kann
durch eine Zwangsinnung der Gemeingeist
und das Standesinteresse entgehend gepflegt
und so auch leicht der Weg geebnet werden
zur Geuossenschastsbildung neben  der
Innung , wodurch fast ausschließlich eine
nachdrückliche wirtschaftliche Forderung des
Handwerks erzielt werden kann.

Die von der Handwerkskammer Wies¬
baden angeregte Gründung von Zwangs¬
innungen soll sich jeweils auf einen Kreis
erstrecken, und es werden daher voraussicht¬
lich mehrere Innungen im Kreise zustande
kommen. Es ist selbstverständlich, daß diese
Innungen gemeinsame Interessen haben,
und daß sie zurWahrung ihrer gemeinsamen
Interessen miteinander in Verbindung tre.
ten müssen. In jedem Kreise bestehen da¬
neben Gewerbevereine, freie Innungen
oder sonstige . gewerbliche Bereinigungen,
die alle ähnliche Interessen verfolgen . Es
ist also naheliegend, daß alle diese gewerb¬
lichen Organisationen zusammentreten zu
einem Verband , um durch diesen die Vertre¬
tung aller gemeinsamen Interessen in
Kreise und darüber hinaus bewirken z>
können. Dieser Verband ist in jedem Kreist
des hiesigen Bezirks bereits vorhanden in
dem .Kreisverband für Handwerk
und Gewerbe,  eingerichtet vom Ge¬
werbeverein für Nassau. Diese Kreisver¬
bände sollen eine Arbeitsgemein¬
schaft  darstellen aller gewerblichen
Organisationen im Kreise  mit
weitgehenden Aufgaben und Befugnissen
und öffentlichem Charakter . Diese Ver¬
bände müssen eine Geschäfts st eile (Be-
ratungs - und Anskuuftsstelle ) unterhalten,
die ähnliche Ausgaben hat . wie die Hand-
werksämter in Frankfurt a. M . und Wies¬
baden und sie können nach Maßgabe der Be¬
dürfnisse zu solchen Remtern ausgebaut
werden. Diese Stellen werden daher auch
berufen sein, den Innungen im Kreise mit
Rat und Tat beizustehen und sie in ihren
Aufgaben zu unterstützen, wenn diese den
Kreisverbänden beitreten , was allgemein
im Interesse der Innungen liegen dürfte.
ImEinvcrständnis zwischen derHandwerks-
kammer und dem Zentralvorstand des Ge¬
werbevereins für Nassem wurden die Vor¬
stände der Kreisverbünde angewiesen, dir
Bildung von Innungen im Kreise zu för¬
dern und sie werden sich nach Maßgabe des
vorliegende» Bedürfnisses dieser Aufgabe
unterziehen , nachdem sie die Zweckmäßigkeit
erkannt haben. Sie haben den Auftrag , An¬
träge der Handwerker zur Bildung von
Innungen im Kreise enlgegenzunehmen.
nötigenfalls unter den Handwerkern für

I Aufklärung zu sorgen und für eine größere
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Beteiligung bei der Antragstellung zu
werben mit» dann Me Anträge her Hand¬
werkskammer zur Veranlassung des Ab-
stirnmungsverfahrens ei nzn reichen. Der
fachliche Z u s a m m e n schI n ß des
Handwerks muß mit allen Mit¬
teln in der zeitgemäßen Form
gefördert werden , um ge rüst et
zu sein für die schwere Zeit der
Uebergnngswirtschait und zur
T n r chf ti h r n n g der Maßnahmen
fürdcn Wiederaufbau des schwer
geschädigten deutschen H 'and-werks.

5i.  Kommunaldandtag
für den kicg.Ger. iDiesbaden.

(Schluß.)
Bei Besprechung desBerwaltungs-

b e r i cht e s über die Ergebnisse der Le-
zirksverwaltung wurde u. a. die unge¬
nügende Lebensmittelversor-
g u n g im allgemeinen und die mangelhafte
Milchbelieferung der Stadt Frankfurt a. M.
erörtert und ein Antrag des - hg. Graes-
Frankfurt angerionnnen, wonach der Reaie-
rnngspräsident als königlicher Kommissar
beauftragt wird , bei der Staatsrcaierung
dahin vorstellig zu werden, daß die Lebens-
mittelausfuhrverbote der süddeutschen
Staaten zwecks einer gleichmäßigen Lebens-
mittelversorgnng im ganzen Reiche aufge¬
hoben werden.

In der dritten öffentlichen Sitzung am
13. Mai befaßte sich der Kommnnallandtag
zunächst mit dem Bortraa des Landeshaupt¬
manns über die erhöhte Abnutzung
der Bezirksstraßen durch Last-
automobile und Heranziehung
der Kraftwagenindustrie  usw - zur
Wegeunterhaltungs - Boraus-
l c i stn n g. Der Landtag beschloß, bei der
Staatsregiierung dahin zu wirken, daß durch
eine Abänderung des Gesetzes über die
Wegeunterhaltung auch der Kraftwagen-
unö Lastkraftwayenverkehr zu den Voraus¬
leistungen für den Wegebau verpflichtetwerden.

Bezüglich der Kriegsbeschädigte n-
Fürsorge  gelangte ein Antrag zur An¬
nahme, der dahiu ging, sich mit der Beibe¬
haltung der Kriegsbeschädigten-Fürsorge
dnrch den Bezirksverband einverstanden zu
erklären , die erweiterte Nebernahmc von
Kosten der KriegLbeschädigten-Fürsorge onf
den Landesausschuß für Kriegsveschädigtcn-
Fürsorge rückwirkend zu genehmigen und
den Voranschlag für 1918, der mit 271820 jt
in Einnahme und Ausgabe abschließt nnd
einen Beitrag des Bezirksverbandes von
60 663M vorsieht, zu genehmigen.

In inerterer Erledigung der Tagesord¬
nung kam die Vorlage betr. die Errich¬
tung einer gemeinnützigen Nas -
sauischcn Siedelungs - Gesell-
scha f t G. m. b. H. insbesondere für Kriegs¬
beschädigte, zur Beratung . Angeregt durch
die Bestrebungen, den Kriegsbeschädigten,
den Angehörigen gefallener Krieger und den
heimkchrcnden Kriegern in möglichst weitem
Umfange Gelegenheit zur Beschaffung ge¬
eigneter Heimstätten zn gewähren, hatte sich
der Kommuuallaudtag schon in 1916  und
191? mit der Frage der Gründung einer ge¬
meinnützigen Siedelungs -Gesellschast für
den hiesiger Regierungsbezirk beschäftigt.
Vom Landesansschnb war die Angelegen,
heit dann weiter gefördert und ein Entwurf
öer Satzung für die Sieidelnngs-Gefellschaft
aiisgearbeitrt morden, der beute znr Be¬
schlußfassung vorlag . Abweichend von dem
Vorgehen anderer Provinzen , die mit ibren
Eiedelungs -Gcscllschasten vorzugsweise der
sogenannten inneren Kolonisation durch
Schaffung und Erhaltung von Banernstellen
dienen wollen, soll die Nassanischc Siedc-
lungs -Gesellschaft entsprechend den Grund¬
besitz-Verhältnissen des hiesigen Bezirks in

erster Linie die Beschaffung und Erhaltung
von Kleinwohnstütten , insbesondere für
Handwerker , Kleingewerbetreibende, Be¬
amte, Aikgestellte und Lohnarbeiter jeder
Art erstreben , die in der Nähe der Arbeits¬
stätten gelegen und mit einer für eine Fa¬
milie tunlichst ausreichenden Fläche Garten¬
landes ausgestattet werden sollen. Daneben
bezweckt die Gesellschaft auch die Sicherung
und Befestigung sowie Beförderung bäuer¬
licher Ansiedelllngen, ferner die Errichtung
emer gemeinnützigen Auskunftsstelle für
Gütcrverlnittlung und Grundstücksfragen
jeder Art , die Förderung von Zusammen-
iegnugen , Meliorationen usw. von Grund¬
stücken, auf die sich die Tätigkeit der Gesell¬
schaft erstreckt, sowie allgemeine Wohlfahrts¬
pflege irr den von ihr beschafften Wohn¬
stätten und endlich die Vermittelung von
Hypotheken und Grundstücks-An- und -Ver¬
käufen sowie aller soustigen Geschäfte zur
Durchführung der vorstehenden Aufgaben,
ge eigneten falls auch Erwerb von Grund¬
stücken und Errichtung von Wohnstätten.
Die Tätigkeit der Gesellschaft ist eine gemein¬
nützige, jedoch soll auf die Wirtschaftlichkeit
des Unternehmens , insbesondere durch eine
angemessene Verzinsung des cingezahlten
Stammkapitals , tunlichst Bedacht genommen
werden . Das Stammkapital der Gesellschaft
sollte nach dem Satzungsentwurf 750 ONOM
betragen . Davon Haben die Staatsregiernng
nind der Bezirksverbaud eine Stammein¬
lage von je 250 000 M und die Landesver-
sichcruilgsanstalt Hessen-Nassau eine solche
von 50 000 M in Aussicht gestellt. Um die
nicht gedeckte Summe von 200 noo Ji  aufzu-
bringen , wandte sich der Landesausschuß an
die Stadt - und Landkreise, die Städte und
größeren Landgemeinden, Genossenschaften,
wirtschaftlichen Bernfsvertretnngen und
sonstigen Interessenten aus Handel nndIn-
dustrie mit öer Einladung , sich an dem ge¬
meinnützigen Unternehmen durch Zeichnung
von Stammantetlen zu beteiligen. Eine be¬
trächtliche Zahl von Antivvrten steht noch
aus . Aber bis Mitte April waren bereits
Zeichnungen über 277 000 JH eingegangen,
mrunter auch 5000 M vom Gewerbeverein
ür Nassau und 1900 M vom Bereinsvor-
itzenden Rechtsanwalt Dr . Bickel. Damit
ind die vorgesehenen 750000M schon ttbcr-
chritte», sooaß die Siedelungs - Gesellschast

von Anfang an mit einem höheren, eine
umfangreichere Tätigkeit ermöglichenden
Stammkapital ins Leben treten kann. Der
.Kommunallandtag beschloß auf Antrag des
Finanzausschusses,den vorgelegtenSatzungs-
eutwnrf mit einigen kleinen Aenderungen
gutznheißen , die Beteiligung des Bezirks-
vcrbandcs an der Siedelungs - Gesellschast
Mit einer Stammeinlagc von 250 009 M zu
genehmigen und den Laudesausschnß mit
den weiteren Verhandlungen weaen der
endgültigen Errichtung dieser Siedelungs-
Gcsellschaft zu beauftragen . Da das vor¬
gesehen gewesene Stammkapital von
750 090 J/  bereits überzeichnet ist und noch
weitere Zeichnungen zu erwarten sind, so
wurde dieser Betrag in den Satzungen einst¬
weilen gestrichen und dem Landcsauöichuß
überlasten , in der Versammlung znr Grün¬
dung derSicdeluugs -Gesellschaft dasStamm-
kapital in der richtigen Höhe einznsetzen.

In der 4. öffentlichen Sitzung kam Nach
den Berichten des Nechnnngsprüfunlgsans-
schusses und Besprechung verschiedener Per¬
son aisragen die Vorlage des Landesaus-
chnsscs ans Aenöerung der Satzun¬
gen dcrWitwen - und Waisenkasse
für die Kommnnalbcamten des Regierungs¬
bezirks Wiesbaden zur Verhandlung . Der
Komnmnallandtag beschloß, das aus der
Witwen - und Waisenkasse zu gewährende
Witwengeld von 40 ans 50% des Ruhege¬
haltes des Mannes zn erhöhen und die
Zahlung des Waisengekdes bis zum vollen¬
deten 20. Lebensjahr für diejenigen Waisen
an szn dehnen, welche sich noch in der Aus¬
bildung zu einem Berufe befinden Die

sAenderungen sollen rückwirkende Kraft ab
1. April 1918 haben. Der Landesausschntz
erhielt Ermächtigung zur endgültigen Fas-

! sung dieser Satznngsänderungen und Ev-
k wlrkmrg der ministeriellen Genehmigung.

Bei der notwendig gewordenen  Er-
t ganzn ngswahl des Landesans-sschusses wurden gewählt als Mitalieder
I die Abgg. Stadtverordneter Wed-elFrank-
I fnrt a. M . und Oberbürgermeister Vogt-
t Biebrich und als Stellvertreter die Abgg.

Stadtverordneter Graf - Frankfurt a. M.,
IOamdrat Kammerherr von Heimburg-Wres- -
I baden , Bürgermeister Schütz-Oberlahn'steir»
s " nd de Nei'.fville -Fraukfnrt a. M. Die Wa..
t ver Beiräte für die Direktion der

Nass.  L a n d e s b a ick ergab die Wieder¬
wahl der seitherigen Mitglieder , der Abgg
Stadtverordneter Wedel-Frankfurt a. M.,
Rentner Theiß -Gladenbach und. Komnier-
Zienrat Schmidt-NieHerlahr,stein: als deren
Stellvertreter wurden gewählt die Abgg.
Kommerzienrwt ^ adenburg -Fra, ' kfnrt a. M.,
Stadtrat Arntz - Wiesbaden und Amtsge¬
richtsrat Buchsieb-Runkel . Zu Landes - ,
b a n kr ä t e n wurden ernannt Gerichts¬
assessor Schlosser in Wiesbaden und Regie-
rnngsassessor Eh lernrann in Oldenburg.

In der Schluß -Sitzung am 16. Mai be-
! schäftigte sich der Kommunallandtag mit der

Borlage des Landesansschnsses betr. die
Erweiterung der Nassauischen
Leb e n sver si che r u n g sa nstal t zu

>e in er Hessc n - Nassa uischen Le-
bensversichcrn nasan st alt.  Nach
den vorliegenden Vorschlägen soll der bis
jetzt auf den Regierungsbezirk Wiesbaden
beschränkte Geschäftsbereich derAnstalt durch
den Hinzutritt des Bezirksverbandes Kassel
als Stiftnngskörperschast auch auf den öle-
gierungsbezirk Kassel ausgedehnt werden.
Das bis jetzt 500 090 M betragende, vom Be¬
zirksverband Wiesbaden gestiftete Stamm¬
kapital , wird auf eine Million Mark erhöht,
rvozn der Bezirksverband Kassel eine halbe
Million Mark leistet. Der vorliegende
Satzungsentwurf sieht als Verwaltungs¬
organe vor : die Hauptversammlung der
Stiftnngskörperschaften , den Verwaliuugs-
rat und den gefchäftsführenden Direktor.
Die Hauptversammlung setzt sich ans 18  Ab¬
geordneten zusammen , von denen der Be¬
zirksverband Wiesbaden zehn und Kassel
acht zn wählen hat. Der Bermaltungsrat
besteht aus der Direktion der Nass. Landes¬
bank mit vier Stimmen und der Landes¬
kreditkasse Kassel mit drei Stimmen . Den
Vorsitz hat dauernd der jeweilige Direktor
der Nass. Landesbank . Sitz öer Anstalt und
Verwaltung bleibt Wiesbaden . Daß in der
Verwaltung dem Bezirksverband Wies¬
baden ein gewisses Uebergewicht cingeräumt
wird , ist insofern berechtigt, als der Bezirks¬
verband Wiesbaden bereits namhafte
Opfer für die Nass. Lebensversichernngsan-
stalt gebracht hat , ferner , weil die Nass. An¬
stalt eine festgefügte Organisation , einen
gröberen Bersicherungsbestand (Ende 1817:
15 Millionen Mark gegen 2 Millionen Mark
im Reg .-Bez. Kassel) und einen ausgebis--
deten Reamtenkörpcr mitbringt . Weiter ist
noch die Ausdehnung der Lebcnsversiche-
rungsaustalt auf das Großherzoatum Hessen
und den Kreis Wetzlar in Aussicht genom¬
men. Der Kommunallandtag stimmte der
Erweiterung der Nasi. Lebensversichernngs-
anstalt zn einer Hess.-Nass. Lcbensversiche-
rungsanstalt zn und wählte , zunächst aus
die Dauer eines Jahres , als Mitglieder der
Hauptversammlung der Anstalt die Landes-
bankbeiräte und deren Stellvertreter sowle
die Abga . Dr . Bleicher - Frankfurt a. M.,
Landrat Wagner -Rttdesheim , Bürgermeister
Schön-Netzbach und Freiherr von Brandis-
Btcbrich und als stellvertr . Mitglieder die
Abgg. Landrat von Sybel -Dillenburg. Ober¬
bürgermeister Lübke - Homburg, Bürger¬
meister Haerten -Limburg , Iustizrat v. Eck-
Wiesbaden und Hopf-Franksnrt a. M. Die
Nkitglieder der Hanptversammlnng bczw.

%
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ihre Stellvertreter erhalten die bindende
Weisung ^ über AnträKe auf Aenderung der
Satzung , Ausdehnung des Geschäftsgebietes,
Beitritt weiterer Stiftungskörperschaften,
Auflösung der Anstalt nur nach vorheriger
Beschlußfassung des Kommunallandtages
und gemäß dessen Beschlüsse abzustimmen.
Einem Antrag auf Ausdehnung der Ge¬
schäftstätigkeit der Anstalt auf das Gebiet
des Großherzogtums Hessen und den Kreis
Wetzlar sind die Mitglieder berechtigt zuzu-
stimmen , jedoch nur dann «nd insofern , als
hierdurch eine Aendernw - Satzung nicht
herbeigeführt wird.

Es folgt die Beratung des Voran¬
schlags  des Sezirksverbandes für das
Rechnungsjahr 1918. Der Haupthaushalts-
plan schließt ab in Einnahme und Ausgabe
Mit 11,304,000 M,  das sind 3,984,000 Jl  mehr
als im Boxjahre . Der Ausgleich des Vor¬
anschlags war möglich ohne Erhöhung des
vorjährigen Bezirkssteuersatzes von7 ^ A.
Der Voranschlag fand ohne Aenderung Ge¬
nehmigung.

Damit war die reiche Tagesordnung er¬
schöpft. Der stellv. Kommissar Regierungs¬
präsident Dr . von Meister erklärte den
82. Kommunallandtag für geschlossen mit
dem Wunsche, daß die gründlich vorbereite¬
ten und sorgfältig durchgcarbeiteten Vor¬
lagen des Landtages zu allgemeinem Segen
gereichen möchten.

Staatliche Mmverforgung.
Es wird hierdurch nochmals darauf auf-

merlsam gemacht, daß Anmeldungen auf Leim
für den V..Versorgungsabschnitt Juli -Septem¬
ber ds. Js . bis zum 15 . Juni  bei den itt
Nr . 48, Jahrgang 1917, des Gewerbeblattes
bekanntgeoebenen Stellen zu bewirken sind,

Hus flen Krasperbänßen.
Kreisverband Obertanuns.

Am Sonntag , den 16 . Juni,  nachmittags
3 Uhr, findet in Oberurfel  im Gasthaus „Deut¬
scher Adler'' , Ackergasse, unsere Hauptversammlung
statt.

Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht.
2 . Rechnungsablage und Daushaltungsplan.
8 . Kreisverbandsiadungen.
4. Verbandsbeiträge.
5. Errichtung eines Postscheckkontos.
0 . Rohstoffversorgung.
.7. Gründling von Zwangsinnungen für die Schrei¬

ner und Glaser, die Tüncher, Lackierer und
Maler , die Wagner, Sattler , Tapezierer und
Polsterer, die Schuhmacher sowie die Spengler
Und Installateure.

8 . Wahl des Ortes für die nächste Kreisver¬
sammlung.

!9. Anträge.
Die Vorstände und Mitglieder der angeschlossencn

Bereinigungen bitten wir um recht zahlreiche Be¬
teiligung. Der Vorsitzende:

Stadtbaumeister Weil.
Krcisverband St . Goarshausen.

Am Sonntag, den-12. Mai , fand rn Caub die
Fnihlahrs -Hauptverjammlung des Kreisverbandes
für Handwerk und Gewerbe für den Kreis St.
Goarshausen statt und waren hierzu 30 Vertreter
oer Vereine und Innungen erschienen. Für den
leider verhinderten Herrn Landrat, Regierungsrat
Dr . Wolfs, war Herr Krcisausschuß-Obersekretär
Weyrich zugegen. Ein. Vertreter des Zcntralvor-
standes m Wiesbaden tonnte der schlechten Zug-
Verbindung wegen nicht anwesend sein. Ter Vor¬
sitzende des Kreisverbandes, Herr Drucke reib esitz-r
Eduard Schickel, Obcrlahnstein, begrüßte die an-
ttfimbtn Herren Vertreter und dankte für ihr zahl¬
reiches Erscheinen mit dem Wunsche, daß o,e oft
sehr mühevollen Arbeiten in der fetzt le,«warmen
Krieaszeit doch fegenbrmgend für das gesamte Hand¬
werk und Gewerbe in unserem Kreise wirken möchten.
Im Namen des G werbevereiiis Caub begrüßte Herr

Uhrmachermeistcr'Grewe die Versammlung und
wümchte derselben den besten Erfolg. Tie reichhaltige
Tagesordnung mußte zur Hälfte zurückgestellt wer¬
den, da die Festlegung der Satzungen zu lange
Zeit in Anspruch nahm Ileber die bisherige Tätig¬
keit des Kreisverbandes erstattete der Vorsitzende,
Herr Schickel, einen längeren Bericht, in dem er
u. a. die verschiedensten Vereinsverhältniste, be-
ionders unsrer Landorle, die er kürzlich dieferyalo
bereiste. bekannt gab und aus dem hervorging, daß
mehrere Vereine ihren Perrieh leider- stil!ge>egt
hätten. Man entschuldigte dies vielfach M't dem
Fehlen vieler Handwerker. Durch einen geeigneten
Vortrag Und aufklärende Morte müsse in den
Vereinen wieder neues Leben geweckt werden, wozu
sich der Vorsitzende sowie einige Herren des Ktzeiies
bereit erklärten. Auch eine Neuorganisation der
Landvereinc sei zu empfehlen, damit möglichst alle
Orte unseres Kreises an den Kreisverband ange-
schlosfen würden. Hoffentlich fordert der entworfene
Plan das Handwerker-Vercinswesen, wodurch den.
KreiKverband eine festere Stütze zuteil würde. Tie
Protokolle über die letzte Hauptversammlung und
die sittgehabten -Vorstandssitzungenwurden von
Herrn DruckereibejcherLemb, Braubach, vocgetragen.
Als Kassierer hatte Herr Sattlermeistcr Kirsch»
dvier, Niederlahnstein, über den Stand der Kaste
berichtet, ib:t dadurch, daß mit den Ausgaben
schonend umgegangen wird, ern kleines Plus nur*
znweisen ih-ac. Beiträge von den angesthlostcuen
Vereinen wurden noch 'nicht erhoben, dafür .acher
ein Kreiszuschliß von 600 Mark der Kasse zugeführt.
Die Punkte betreffend die Bestimmung des Beitrages
zur Kreisverbandskasse, den die Vereine zahlen
müssen, sowie die Anstellung eines Geschästsfügrwrs
für die Beratungs- und Auskunstsstelle, wurden
zurückgeftellt, da man die bemessene Zeit für die
Statutenberatung verwenden mußte. Eine recht lev¬
hatte Aussprache entwickelte sich bei dieser Beratung,
zu der man die vom Zentralvorstand vorgelegten
Richtlinien und das artige Statut des Kreis¬
verbandes im Unterlahnkreis zur Hand genomniei»
hatte. Besonder» waren es die Herren Kreisaus»
fchuß-Oberfekretär Weyrich, Herr Schneidermeister
Herber, Oberkahnstein, Schreinermeister Kupp, Camp,
Lehrer Fluck, Niederlahnstein, Schlossermeister D.
Pott , Oberlahnstein, die sich an der Beratung m>1
Interesse beteiligten und für ein für unsere Ver¬
hältnisse passendes Zustandekommen besorgt waren.
Nach Erledigung dieses anstrengenden Beratungs'
gegenständes schloß der Vorsitzende die Versamm¬
lung. Vorher hatte er sich ledoch noch die Ge¬
nehmigung gebm lassen, im Laufe des Sommers
Orte weitere Versammlung cinberufcn zu dürfen
und zwar nach Camp. In dieser Versammlungwer-
oen die bis dahin fertiggestellten und dem Zentral¬
vorstand vorgelegten Statuten nochmals besprochen,
sown der Rest der unerledigt gebliebenen Tages¬
ordnung aufgcarbeitct werden. Leider mußte ouck
der von Herrn Redakteur Egenols vorgesehene Vor¬
trag avssatlen und für die Camper Versammlung
zr.rüa gestellt werden.

ms  Nassau.
Die Zwangsinnung für das Schuh¬

macher Handwerk zu Dillen bürg  ist auf
Anordnung des Regierungspräsidentenaufgrund der
Absstmmiing der beteiligten Gewerbetreibenden zum
15. Jul : 1918 auf alle im Dillkreis das .Schuh¬
macherhandwerk betreibenden Handwerker ausge¬
dehnt worden. Die Innung hat ihren Sitz in Dillen-
bürg und führt den Namen Zwangsinnung für
das Schuhmachcrhandwerk.
Anträge auf Errichtung von Zwangöinnnngcn
sind gestellt worden:

a) Für alle int D ill kreise das Tüncher - ,
«Maler- und  L acki cr er ho  n dw  e r k be¬
treibende Handwerker;

b) für alle im Kreise Limburg  das Schreiner¬
und Glascrhandwcrk betreibende Handwerker;

c) für dieselben Handwerker des Kreises li f i n-
gen und des OberwcstcrwaldeZ:

d) für das Schm rede - und Wagnerhand¬
werk oes Ob er wester wa l dkr eises.

Der Nljein-Mainische Verband siir Volksbildung
vcranstaltet am Sonntag, den 9. Juni d. I ., vor¬
mittags 11 Uhr, seine diesjährige satzungsgcmäße
«Mitgliederversammlungin Frankfurt a. M ., im
großen Hörsaal seines Vereinshauses, Eingang Neue
Krame 9, mit der üblichen Tagesordnung, an deren
2. Stelle ein Vortrag über „Volksbildung
und Presse"  des Redakteurs Dr . W. Cohnstacdt
vorgesehen ist.

Güterrechtsregister.
Gütertrennung haben vereinbart: die Eheleute

Jngemeur Hans Werner Lothar Hell hoff und

Erna Selma Auguste geb. Hofsmaun in Sosten»
heim. Meck>aniker Hch. Schulz und Frieda geh.
Card- zu Wiesbaden; SchmicdemeisterChristian
Göbel .und Marie gcb. Nicolei, verw. Dörr,
Wiesbaden,- Privatier Johann Mondrron  und
Johanna geb. Bausch zu Wiesbaden

Konkurse.
lieber den Nachlaß deS zu Obcrurseli. T. wohn»

Haft gewesenen Kausmanns Karl Ludwig Gottlieb
Balz  er , ist das Konkursversähren eröffnet wor¬
den. Zum Konkursverwalterwurde Rechtsanwalt
Dr. Wolfs zu Bad Homburg ernannt.

kariawcrkzkammcr wlczvaam.
Betr . Bildung von Fachinnungen im Handwerk.

Die durch den Krieg veränderten V̂erhältnisse
machen den sachlichen Zusaminenschluß und die wirt-
schasttiche Organisation des Handwerks dringend-
nötig. Insbesondere gilt dies hinsichtlich der Roh¬
stoffversorgung und der Erhaltung des Handwerks
als selbständigen Faktor unsrer Volkswirtschaft. Tie
Handwerkskammer hat deswegen in ihrem Bezirk
zunächst die' Bildung von Fachinnungen
angeregt, infolgedessen bereits eine ganze Anzahd
von Anträgen aus Bildung von Zwangs(Fach)»
Jnnungen bei dem Herrn Regierungspräsidcnterk
eingereicht sind. Zurzeit vollzieht sich in den em4
zelnen Kreisen das gesetzlich vorgcschriebene Ab»
slimmungsversahren,  welches die Entschei¬
dung bringt, ob die beantragte Innung errichtet wir!»
oder nicht. Es ist deshalb Sache der betreffenden
Handwerker, nach der Bezüglichen Bekanntmachung
des Herrn Landrats, ihre Stimme abzugeben, ob
st- für oder gegen die Errichtung der Zwanas-
(Fach)Jnrrung find. Auch diei eiligen Hand»
>oe r cer , we t che die Anträge auf Ecrich-
tungderJnnungunterschrieben haben,
müsl 'en ihre Stimme abgeben , da die
Unterzeichnung des Antrags nickt als
Abstimmung gilt.  Nötigenfalls können die
Handwerker sich wegen Rat und Hilfe an die
Krelsverbändedes  Gewerbevereins für Nassau,
oder auch an die Handwerkskammer direkt wenden.
Tie Abstimmmung kann auch schriftlich
geschehen.

Wiesbaden,  den 5. Juni 1918
Die Handwerkskammer:

Der Vorsitzende: Der Syndikus:
Carstens . Schroeder.

Lieferungs -Genossenschaft
für das Metallgewerbe

E. G.m. b.H.. Wiesbaden.

Die2.orieitL Gtnmlversmnliüiz
findet am Nontag , den 17. Juni , nachmittags
4 Uhr, lm Restaurant „Wartburg ", Schwal-
bacherstraße, statt.

Tagesordnung:
1. Genehmigung der Bilanz und Entlastung.
2. Aussprache über neue Aufträge.
3. Verschiedenes.

Anträge zur Generalversammlung sind schrift¬
lich und spätestens bis zum 14. ds. Ms . an den
Vorstand einzureichen.
Der Aufsichtsrat der Liesernngsgenoffenschast

für daS Mctallgewerbe:
O. F r i t o n , Vorsitzender.

Gtkliiit in kt  jetzigen Zeit
in der viele gewerbliche Betriebe
z»r Fabrikation neuer Artikel
übergehe», weil die bisher anae-
fertigten weniger gut gehen, ober
deren Absatzgebiet verschlossen ist

weck«neue NezilMMn
-7- .... gesucht . .

Jetzt verspricht deshalb ewe wie¬
derholte Anzeige guten Erfolg zu¬
mal wenn Sie in dem ,Mass.
Gcwerbeblatt" erfolgt, das in
12 500 gewerbl. Betriebe Nassaus

gelangt.
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